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§ 16 Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG) - Personalausstattung

Die Anpassung der Betreuungsschlüssel in § 16 Abs. 3 ThürKigaG zum 1. August 2023 führt in der Praxis 
zu Problemen.
§ 16 ThürKigaG regelt die Mindestpersonalausstattung einer Kindertageseinrichtung. Diese wurde zum 
1. August 2023 angepasst und wurde mit den veränderten Rahmenbedingungen zur durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und nicht der Verbesserung des Perso-
nalschlüssels begründet. Vielmehr sollte der nun im öffentlichen Dienst geltenden 39-Stunden-Woche bei 
Vollzeitbeschäftigung Rechnung getragen werden.

Problematisch ist jedoch, dass die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in Höhe von 39 Stunden als Basis-
bezugsgröße für den Mindestpersonalschlüssel im Gesetzestext nicht genannt wird und somit Unklarheit 
bezüglich der Mindestpersonalausstattung besteht. Darüber hinaus verursacht eine undifferenzierte Anwen-
dung der Betreuungsschlüssel, bei der die abweichenden tarifvertraglichen Regelungen außer Acht gelas-
sen werden, unterschiedlich hohe Personalkosten.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat die Kleine Anfrage 7/5624 vom 11. De-
zember 2023 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. März 2024 beantwortet:

1. Ist es mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar, dass die Mindestpersonalausstattung von der ta-
rifvertraglichen Regelung des Einrichtungsträgers abhängig ist?

2. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung im Hinblick darauf, dass die Mindestpersonalausstattung 
in Einrichtungen mit einer 40-Stunden-Woche höher als bei einer Einrichtung mit einer 39-Stunden-Wo-
che ist?

3. Ist es zulässig, die gesetzliche Regelung nach Sinn und Zweck dahin gehend auszulegen, dass der Be-
griff "Vollzeitbeschäftigteneinheit" in § 16 Abs. 3 ThürKigaG einer durchschnittlichen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 39 Stunden entspricht, sodass unabhängig von den tariflichen Regelungen gleiche Betreu-
ungsverhältnisse in allen Einrichtungen vorherrschen würden?

Antwort zu den Fragen 1 bis 3:
Der Mindestpersonalschlüssel nach § 16 Abs. 3 ThürKigaG – als absolute Untergrenze für die Perso-
nalausstattung – findet uneingeschränkt für alle Thüringer Kindertageseinrichtungen Anwendung und 
ist grundsätzlich auf eine tägliche neunstündige Betreuung ausgerichtet. Eine Ungleichbehandlung der 
einzelnen Träger von Kindertageseinrichtungen ist daher zu verneinen. 

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Herrgott (CDU)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
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Wird für einzelne Kinder nach den jeweiligen Regelungen des Betreuungsvertrages oder des Aufnahme-
bescheides eine längere oder kürzere Betreuungszeit als neun Stunden täglich vereinbart, ist der Min-
destpersonalschlüssel dementsprechend anzupassen. Auf die arbeitszeitrechtlichen Regelungen des je-
weiligen Trägers käme es im Einzelfall lediglich dergestalt an, soweit hierdurch der Betreuungsschlüssel 
nach § 16 Abs. 2 ThürKigaG nicht eingehalten würde. 

Im Übrigen wird auf das Gesetzgebungsverfahren unter der Drucksache 7/6574 und die dort erfolgten 
Begründungen verwiesen.

Holter 
Minister
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